
 

 

 

 

 

 

 

13. April 2015 

Mit dem Zoll gegen die  

Scheinselbständigkeit - Rechtsgrundlagen 
 

Die Bekämpfung illegaler Beschäftigung ist 

seit Jahresbeginn 2015 verschärft worden. 

Dabei geht es um Arbeitsverhältnisse, die 

nicht bei der Sozialversicherung gemeldet 

wurden oder bei denen die Bezahlung un-

terhalb des Mindestlohns erfolgt. Hier hat 

die Zollverwaltung neue Zuständigkeiten. 

So prüft der Zoll in den Betrieben jetzt 

auch die Einhaltung des Mindestlohns. 

 

Die neuen gesetzlichen Vorschriften betref-

fen auch Arbeitgeber, die Scheinselbständi-

ge beschäftigen. Freie also, die keine sind. 

Denn im Rahmen der Prüfung der Mindest-

lohnzahlungen wird der Zoll auch untersu-

chen, ob freie Mitarbeiter mit freien Werk- 

oder Dienstverträgen nicht in Wirklichkeit 

Beschäftigte sind, also bisher rechtlich 

gesehen schwarzarbeiten. Wenn der Ar-

beitgeber keine Fakten für die Selbständig-

keit liefert, wird der Zoll von einer Sozial-

versicherungspflicht ausgehen. Das führt 

neben einer Geldbuße oder einem Strafver-

fahren für den Arbeitgeber auch zur Nach-

zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen. 

 

Kann der Arbeitgeber die Freien an den 

Nachzahlungen beteiligen? Meistens nicht. 

Die "falschen Freien" werden bei Rückfor-

derungen geschützt. Die Sozialversiche-

rungsbeiträge sind zum wesentlichen Teil 

vom Arbeitgeber zu zahlen. Das regelt § 28 

g Sozialgesetzbuch IV. Danach dürfen Be-

schäftigte nur begrenzt zur Kasse gebeten 

werden. Konkret darf der Arbeitgeber Geld 

nur "bei den drei nächsten Lohn- oder Ge-

haltszahlungen" abziehen, die auf die Fest-

stellung der Nachzahlung folgen. Auch 

muss er dabei die geltenden Pfändungsfrei-

grenzen beachten. Wer schon nicht mehr im 

Betrieb tätig ist, muss dagegen überhaupt 

keine Beteiligung fürchten. Hier trägt der 

Arbeitgeber alle Kosten der Nachzahlung 

alleine. 

 

Wer als "falscher Freier" vom Zoll entdeckt 

worden ist, sollte natürlich auch einen Ar-

beitsvertrag vom Arbeitgeber einfordern. 

Zur Ausgabe eines Arbeitsvertrags ist der 

Arbeitgeber schon durch das Nachweisge-

setz verpflichtet. Verweigert der Arbeitge-

ber den Arbeitsvertrag oder erklärt nun-

mehr die Kündigung oder einfach das "En-

de" der Zusammenarbeit, sollten die Be-

troffenen den Rechtsschutz ihres DJV-

Landesverbandes einschalten. Dann heißt 

es: Klage auf Feststellung eines Arbeitsver-

hältnisses und Klage auf Kündigungs-

schutz. Das Verfahren wird vor dem Ar-

beitsgericht durchgeführt, wo es zeitnahe 

Verhandlungs- und Entscheidungstermine 

gibt.  

 

Die Zuständigkeit des Zolls ergibt sich aus 

dem § 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 

und dem § 14 Mindestlohngesetz. Diese 

Gesetze erklären die Verletzung der Vor-

schriften über die Meldepflichten für Ord-

nungswidrigkeiten und sehen dafür Buß-

gelder vor. Darüber hinaus liegt nach § 

266a Strafgesetzbuch in der Nichtabfüh-

rung von Sozialversicherungsbeiträgen eine 
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Straftat. Ebenfalls als Straftat gilt nach 

dieser Regelung auch die Nichtmeldung 

oder unvollständige/unrichtige Angabe von 

versicherungsrelevanten Tatsachen. Der 

Zoll hat insoweit auch die gleichen Befug-

nisse wie Polizeivollzugsbeamte, - seine 

Mitarbeiter gelten als "Ermittlungspersonen 

der Staatsanwaltschaft", § 14 Schwarzar-

beitsbekämpfungsgesetz. 

 

Wer übrigens unzweifelhaft als Selbständi-

ger einzustufen ist und über die Künstlerso-

zialversicherung versichert ist, wird in der 

Regel nicht von Maßnahmen betroffen sein. 

Dieser Personenkreis wird aber voraus-

sichtlich vermehrt mit Rückfragen der Ar-

beitgeber oder auch des Zolls rechnen müs-

sen, bei denen geprüft wird, ob die Selb-

ständigkeit vorliegt. Wer nicht in Rechtsun-

sicherheit bleiben will, kann natürlich auch 

von sich aus die Selbständigkeit von der 

Deutschen Rentenversicherung feststellen 

lassen, hier ist die Clearingstelle zuständig 

(clearingstelle.de). 

 

Ausnahme wiederum: Wer echt selbständig 

tätig ist, dabei einen Auftraggeber mit ei-

nem Umsatzanteil von über 80 Prozent hat 

und NICHT über die Künstlersozialversi-

cherung versichert ist. Diese bei der "Ren-

te" unversicherten Personen sind in  der Re- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gel als arbeitnehmerähnliche Selbständige 

in der Deutschen Rentenversicherung ver-

sicherungspflichtig (sofern sie nicht schon 

in der Künstlersozialkasse versichert sind) 

und müssten sehr viel selbst nachzahlen. 

Konkret den vollen Rentenbeitrag von (der-

zeit 18,7 Prozent) für das aktuelle Jahr so-

wie die vorherliegenden vier Jahre, also fast 

ein ganzes Jahreshonorar als Rentennach-

zahlung. Wer also arbeitnehmerähnlicher 

Selbständiger ist, weder über den Arbeitge-

ber noch die Künstlersozialversicherung 

versichert ist, sollte sich schleunigst beim 

DJV beraten lassen und anschließend in die 

Deutsche Rentenversicherung einzahlen. 

 

DJV-Mitglieder sollten sich im Falle von 

entsprechenden Prüfungen und neuen Ein-

stufungen vom Rechtsschutz ihres Landes-

verbandes beraten lassen. Soweit es um 

Grundsatzfragen geht, steht auch die DJV-

Bundesgeschäftsstelle (Referat Freie) für 

Mitglieder als Ansprechpartner zur Verfü-

gung. 

 

 

 

 

 

Redaktion: Michael Hirschler (hir@djv.de, 

Telefon 0228/2017218) 
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